
 
    POLYTECHNISCHE SCHULE SILZ 
                 6424 Silz, Raimund–Wallnöfer–Weg 8 

                                  Tel. 05263/6301-21, Mail: direktion@pts-silz.tsn.at 
         

 

 

Hausordnung/Verhaltensvereinbarungen 
 
 

In einer Gemeinschaft sind gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und die Einhaltung 
bestimmter Regeln geboten. Entsprechend unseres Schulprogramms gelten für uns 
folgende Grundsätze: 

• Wir gehen fair miteinander um. 

• Wir üben Toleranz, berücksichtigen Unterschiede und schützen die Schwächeren. 

• Wir hören einander zu. 

• Wir verurteilen körperliche Gewalt, verletzende Äußerungen und Gesten sowie das 
Beschädigen fremden Eigentums. 

• Wir übernehmen Verantwortung.  

• Wir halten uns an gemeinsam gefasste Beschlüsse. 

• Die Schülerinnen und Schüler besuchen den Unterricht regelmäßig und pünktlich.  

• Unten angeführte Unterrichtszeiten werden eingehalten. 
 

Unterrichtszeiten: 
 

Einlass in das Schulgebäude: 7:20 
 

1. Stunde    7:35 -    8:25 

2. Stunde    8:25 -    9:15 

3. Stunde    9:20 -  10:10 

4. Stunde  10:30 -  11:20 

5. Stunde  11:25 -  12:15 

6. Stunde  12:15 -  13:05 
 

 
 
 
 
 

 

Den Unterricht betreffend: 
• Die Unterrichtsmaterialien müssen in den Schultaschen aufbewahrt werden. 

• Bei Unterrichtsbeginn müssen alle Unterlagen bereitliegen und die Schülerinnen und 
Schüler auf ihren Plätzen sein. 

• Fachräume dürfen nur in Begleitung einer Lehrperson betreten werden. 
 

• Essen ist nur in den Pausen erlaubt. 
 

• Trinken ist auch während des Unterrichts erlaubt, die (Trink-) Flaschen müssen aber in 
der Schultasche verstaut werden. 

• Kaugummikauen ist untersagt. 
 

Nachmittagsunterricht: 

1. Stunde   13:55 -  14:45 

2. Stunde   14:45 -  15:35 

3. Stunde   15:40 -  16:30 



 

• Turnschuhe dürfen nicht als Hausschuhe getragen werden. 

• Die Turnkleidung (Turnschuhe) wird immer mit nach Hause genommen (und bleibt nicht 
in den Garderobekästen). 

• Das Tragen von Caps, Mützen etc. ist im Schulgebäude nicht erlaubt. 
 
 

• Beschluss des Schulgemeinschafts-Ausschusses (15.06.2023) bezüglich Handys, 
Smartphones, iPhones, Smartwatches, etc.: 

 

o Handys, Smartphones, iPhones, Smartwatches … bleiben während des  
Unterrichts ausgeschalten oder im Lautlos-Modus ausnahmslos in den  
Handy-Boxen. 
 

o Ausnahme: die Lehrerin/der Lehrer erteilt zum Zweck des Unterrichts 
                      ausdrücklich ihr/sein Einverständnis. 
 

o Vor Unterrichtsbeginn (Einlass in das Schulgebäude bis zum Beginn der 1. Stunde) 
und in der großen Pause (10:10 – 10:30) darf das Handy, Smartphone, iPhone, etc. 
im Lautlosmodus verwendet werden.  

o Dringende Telefonate dürfen nach Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern 
geführt werden.  

o Sollte ein Handy (nicht in der Handy-Box versperrtes Handy oder 2. Handy?) 
während des Unterrichts unerlaubt verwendet werden, darf es von den Lehrerinnen 
und Lehrern abgenommen werden, ist aber am Ende des Unterrichtstages wieder an 
die Schülerin bzw. den Schüler zu retournieren.  

o Von der Abnahme des Handys werden die Eltern verständigt.  
o Smartwatches werden ebenfalls in den Handy-Boxen versperrt. Es gelten dieselben 

Regelungen wie bezüglich der Nutzung von Handys. 
 
 

Schulgebäude: 
• Um Unfälle auf dem Schulgelände zu vermeiden, ist es verboten, mit Steinen, 

Schneebällen oder anderen Gegenständen zu werfen. Rücksichtsloses Laufen und raue 
Spiele, Raufen, Stoßen, Schlagen haben zu unterbleiben. Es ist untersagt, auf Mauern 
oder Zäune zu klettern. 

• Die mutwillige Beschädigung des Schulgebäudes (zB durch Bemalen oder Besprayen der 
Wände), sowie die Beschädigung von Einrichtungs- und Unterrichtsgegenständen führen 
zu Ordnungsmaßnahmen gegen die Beteiligten. 
Die Erziehungsberechtigten müssen die Kosten für die Beseitigung der Schäden 
übernehmen. 

• Jede Schülerin/jeder Schüler ist für seinen Platz verantwortlich. Beschädigungen und 
Kritzeleien müssen vor Unterrichtsbeginn gemeldet werden. 

• Alle Fundsachen werden bei den Lehrpersonen abgegeben und können dort wieder 
abgeholt werden. 

• Der Wechsel in andere Klassen bzw. das Bereitstellen der Unterrichtsmaterialen hat in 
den Pausen zu erfolgen. 

• Aus Sicherheitsgründen und wegen der gebotenen Rücksichtnahme sind Laufen und 
Lärmen im Schulgebäude zu unterlassen. 

• Für Geld und Wertgegenstände ist jeder selbst verantwortlich.  
 



 
 

Organisatorisches: 
 

• Absolutes Rauch- und Alkoholverbot im gesamten Schulgebäude, auf dem 
Schulgelände, auf dem Bushalteparkplatz, auf dem Schulweg (Weg von und zur Schule), 
bei Exkursionen und Schulveranstaltungen jeglicher Art.  
Eine Missachtung wird sofort zur Anzeige gebracht. 

 

• Bezüglich Exkursionen, Stundenplanänderungen etc. werden die Eltern per Schreiben 
informiert. 

• Sollten Eltern damit einverstanden sein, dass die Schülerin bzw. der Schüler nach der 
Exkursion am Veranstaltungsort bleibt oder auf der Heimreise vorzeitig entlassen 
werden darf, muss dies ausnahmslos schriftlich erfolgen. 
Sollte keine schriftliche Erklärung der/des Erziehungsberechtigten vorliegen, wird die 
Schülerin bzw. der Schüler keinesfalls vorzeitig entlassen. 
 

• Jegliches Fehlverhalten bei Exkursionen hat den Ausschluss für die nächste Exkursion zur 
Folge. Ersatzweise muss für diese Fehlstunden ein themenbezogener Arbeitsauftrag 
erfüllt werden, der vom jeweiligen Fachlehrer benotet wird. 

 

• Arztbesuche sollten außerhalb der Unterrichtszeit gelegt werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, ist eine ärztliche Terminbestätigung mitzubringen.  
 

• Bei Krankheit/Fehlen ist eine Entschuldigung seitens der Erziehungsberechtigten am 
nächsten Tag des Schulbesuches zu erbringen. Ab 3 Fehltagen ist die Schulleitung 
telefonisch zu verständigen. Ein ärztliches Attest ist zusätzlich zu erbringen. 

 
 
 

Umgangsformen: 
• Höflichkeit ist ein Verhalten, mit dem du signalisierst, dass dir jemand etwas „wert“ ist. 

Dieses wertschätzende Verhalten kannst und solltest du lernen. 

• Eine höfliche Gesprächshaltung hilft dir beim Vorstellungsgespräch und später an deinem 
Arbeitsplatz. 

• Eine angenehme Atmosphäre in der Schule kann „entstehen“, aber jeder von uns muss 
seinen Beitrag dazu leisten und ist dafür verantwortlich. 

• Eine Schule wird nicht nur nach den Lehrerinnen und Lehrern beurteilt, sondern auch 
nach den Schülerinnen und Schülern: auch du kannst dazu beitragen, dass „deine“ Schule 
einen guten Ruf hat, indem du dich auch in der Öffentlichkeit ordentlich verhältst (auf der 
Straße, im Bus, …). 

• Wenn du dich benachteiligt oder falsch behandelt fühlst, suche den direkten Weg zu 
den Lehrpersonen. Missverständnisse, Konflikte und Probleme können am besten durch 
ein offenes Gespräch bereinigt werden. 

• Die Lehrpersonen können nicht alle Vorfälle im Schulleben „mitbekommen“.  
Verwechsle nicht Zivilcourage mit „Verpetzen“. Kontaktiere die Lehrpersonen. 

• Bemühe dich um eine entsprechende Arbeitshaltung und nimm deine Pflichten (auch die 
Hausübungen) ernst. Was du tust, tust du für dich. Jede Anstrengung bringt dich im Leben 
weiter. 
 
 
 
 



 
 

Bei Nichtbeachtung der Verbote bzw. Gebote: 
 

a) Erzieherische Maßnahmen (nach § 13 ASchO): 
➢ Ermahnung 
➢ Gespräch und Beratung 
➢ Mitteilung an die Eltern 
➢ Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde (mit Benachrichtigung der Eltern) 
➢ Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Tages (mit Benachrichtigung der Eltern) 
➢ Nacharbeiten unter Aufsicht 
➢ Übertragung von besonderen Diensten (Wiedergutmachung des angerichteten Schadens, 

Klassen- und Schulhofdienst, besondere Reinigungsaufträge, …) 
➢ Ausschluss von Sonderveranstaltungen (Wandertag, Klassenfahrt, …) 

 
 

b) Ordnungsmaßnahmen (bei schweren Verstößen oder wiederholtem Fehlverhalten): 
      (laut §§ 14-20 ASchO) 
➢ Schriftlicher Verweis 
➢ Versetzung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe 
➢ Vorübergehender Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen 

und Ausschluss von sonstigen Schulveranstaltungen 
➢ Androhung der Entlassung von der Schule 
➢ Entlassung von der Schule 

 
 
 

Änderungen/Modifikationen bezüglich Hausordnung und Verhaltensvereinbarungen: 
 

Änderungen bzw. Modifikationen bezüglich Hausordnung und Verhaltensvereinbarungen 
beschließt der Schulgemeinschafts-Ausschuss (SGA) (bestehend aus 3 Elternvertreter/innen,  

3 Schülervertreter/innen, 3 Lehrervertreter/innen) der PTS Silz. 
 
Sollten Änderungen bzw. Modifikationen seitens des SGA beschlossen werden,  
werden Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer umgehend 
informiert. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich bestätige, dass mir die Hausordnung/Verhaltensvereinbarungen der PTS Silz 
ausführlich bekannt gegeben wurden und anerkenne diese. 
 

Name der Schülerin/des Schülers: 
 
 

                        , am                2026 
 
______________________________            _____________________________________        
Unterschrift Schülerin/Schüler                      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 


